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1. Zweck der Feststellung  
Die Qualifikation für den Masterstudiengang Internationale Beziehungen setzt neben 

den formalen Zugangsvoraussetzungen einen Nachweis der Eignung nach Maßgabe 

der folgenden Regelungen voraus. 

 

2. Verfahren zur Feststellung der Eignung  
Voraussetzung für die Teilnahme ist ein erster berufsqualifizierender Hochschulab-

schluss in einem mindestens sechs Fachsemester umfassenden Studiengang der 

Fachrichtungen Politik, Gesellschaft, Geschichte, Wirtschaft oder Sprachen mit min-

destens der Gesamtnote 2,5 („gut“) oder ein mindestens mit der Gesamtnote „befrie-

digend“ abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften. 

Darüber hinaus müssen Studienbewerberinnen und Studienbewerber gute Deutsch- 

und Englischkenntnisse in Wort und Schrift nachweisen (Deutsch mindestens Niveau 

A2 des Europäischen Referenzrahmens, Englisch mindestens B2): Die Deutschkennt-

nisse werden entweder durch das Reifezeugnis, den ersten Studienabschluss, ein 

Goethe-Zertifikat (A2) oder einen anderen qualifizierenden Nachweis belegt. Der 

Nachweis der Englischkenntnisse erfolgt entweder durch das Reifezeugnis, den ersten 

Studienabschluss, durch die erfolgreiche Teilnahme an der TOEFL-Prüfung (mit einer 

Mindestgesamtpunktzahl von 78) oder einen anderen qualifizierenden Nachweis.  

Die Bewerbung auf Zulassung zum Eignungsverfahren für das folgende Wintersemes-

ter erfolgt ausschließlich online über das entsprechende Portal der KU (www.ku.de/be-

werbungen) ab 1. April bis zum 1. Juli des Jahres (Ausschlussfrist). Ausländischen 
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Studienbewerberinnen und Studienbewerbern wird empfohlen, den Antrag zeitnah 

nach Freischaltung des MIB im digitalen Bewerbungsportal am 1. April zu stellen, um 

im Fall der Zulassung zum Eignungsfeststellungsverfahren rechtzeitig Visa beantra-

gen und die Anreise planen zu können.   

 

3. Zulassung zum Verfahren  
Die Auswahlkommission prüft in einer ersten Stufe des Eignungsverfahrens (Voraus-

wahl) anhand der eingereichten Unterlagen, ob sich die Bewerberinnen und Bewerber 

auf Grund ihrer nachgewiesenen Vorbildung für den Studiengang eignen.  

Besonders geeignete Bewerber erhalten eine sofortige Zulassung. Als besonders ge-

eignet gelten Bewerber, die folgende Kriterien erfüllen: 

1. Note 1,7 oder besser, in der Abschlussnote des Zugangsstudiums oder in der aus-

gewiesenen vorläufigen Durchschnittsnote der bisherigen Studienleistungen und 

2. fachliche Ausrichtung Politikwissenschaft, Geschichte oder Soziologie im Erststu-

dium, und 

3. Auslandsaufenthalt von mindestens einem Semester (4 Monate) zum Zwecke eines 

Studiums, Praktikums oder Freiwilligendienstes. 

4. Ausländische Bewerber sind auch dann besonders geeignet, wenn sie anstelle der 

obigen Kriterien ein Stipendium des DAAD vorweisen. 

Im Übrigen wird mit den Bewerberinnen und Bewerbern ein persönliches Gespräch 

nach Abs. 4 geführt, um in einem standardisierten Verfahren die fachliche und persön-

liche Eignung der Bewerberinnen beziehungsweise Bewerber zu überprüfen. 

 

4. Umfang und Inhalt des Verfahrens zur Feststellung der Eignung  
Zur Feststellung der Eignung findet ein persönliches Gespräch von 20-25 Minuten 

Dauer statt, dessen Termin die Auswahlkommission festlegt. Das Gespräch wird mit-

tels eines von der KU zur Verfügung gestellten Videokonferenztools durchgeführt. Das 

Gespräch soll Aufschluss über die Kenntnisse der Bewerberinnen und Bewerber im 

Hinblick auf die maßgeblichen fachlichen Inhalte des Studiengangs geben. Geprüft 
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werden Kenntnisse der Bewerberin oder des Bewerbers insbesondere in den Themen-

gebieten Internationale Organisationen (Europäische Union, Vereinte Nationen), poli-

tische Systeme (Staatsformen, Regierungssysteme) sowie Zeitgeschichte (Ost-West-

Konflikt). Der Termin für das persönliche Gespräch wird mindestens eine Woche vor-

her bekannt gegeben. 

 

5. Feststellung und Bekanntgabe des Ergebnisses  
Das Gespräch wird von jeder Prüferin oder jedem Prüfer mit einer Note zwischen 1,0 

und 5,0 bewertet. Die Gesamtnote des Gesprächs ergibt sich aus dem arithmetischen 

Mittel der beiden Noten der Prüfenden.  

Die Gesamtnote des Eignungsverfahrens wird wie folgt berechnet: Arithmetisches Mit-

tel aus der Abschlussnote des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses 

oder gleichwertiger Zugangsvoraussetzungen und der Note des Auswahlgesprächs. 

Das Eignungsverfahren ist erfolgreich absolviert, wenn die Gesamtnote mindestens 

2,5 lautet. 

Das Studierendenbüro der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt benachrichtigt 

die Personen, die sich um einen Studienplatz beworben haben, von dem Ergebnis des 

Eignungsverfahrens. Im Zulassungsbescheid wird die Einschreibefrist festgesetzt. Im-

matrikulieren sich die bewerbenden Personen nicht innerhalb dieser Frist, wird der Zu-

lassungsbescheid unwirksam. Lehnt die Hochschule die Einschreibung einer sich be-

werbenden Person ab, weil die übrigen Voraussetzungen für die Immatrikulation nicht 

vorliegen, wird der Zulassungsbescheid ebenfalls unwirksam. Bewerbenden Perso-

nen, die nicht zugelassen werden, wird ein Ablehnungsbescheid erteilt, der mit einer 

Begründung zu versehen ist.  

 

6. Wiederholung  
Bewerberinnen und Bewerber, die den Nachweis der Eignung für den Masterstudien-

gang nicht erbracht haben, können sich frühestens zum Eignungsverfahren des 

nächstfolgenden Jahres erneut anmelden. lm Falle eines erneuten Scheiterns ist eine 

weitere Wiederholung nicht möglich. 


